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q) die Belange des Sportes bei der Ausarbeitung der 
Grundsätze für die Städte- und Regioaalplanung 
sowie bei der Ausarbeitung von Typenplänen und 
anderen entsprechenden Plänen wahrzunehmen;

r) die Sportreferate bei den Räten der Bezirke fach
lich anzuleiten.fr

§ 3
" Mitglieder

(1) Dem Komitee gehören als Mitglieder an: -
der Vorsitzende des Komitees,
die Stellvertreter des Vorsitzenden des Komitees, 
ein Stellvertreter des Ministers für Volksbildung, 
ein Stellvertreter des Ministers für Gesundheits

wesen,
ein Stellvertreter des Ministers des Innern, 
ein Stellvertreter des Ministers für Nationale Ver

teidigung,
ein Stellvertreter des Staatssekretärs für das Hoch- 

und Fachschulwesen, 
der Rektor der Deutschen Hochschule für Körper

kultur,
der Vorsitzende des Wissenschaftlich-Methodischen 

Rates des Komitees.
(2) Dem Deutschen Turn- und Sportbund, 

der Freien Deutschen Jugend,
der Pionierorganisation „Ernst Thälmann*, 
dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, 
der Gesellschaft für Sport und Technik

wird empfohlen, die Vorsitzenden bzw. einen oder meh
rere Mitglieder ihrer Leitung als Mitglied im Komitee 
vorzuschlagen.

(3) Der Vorsitzende des Komitees ist Staatssekretär.
(4) Der Vorsitzende des Komitees und seine Stellver

treter werden vom Ministerrat berufen.
(5) Die übrigen Mitglieder des Komitees werden vom 

Vorsitzenden des Komitees berufen.
(6) Die Mitglieder des Komitees sind in dem von 

ihnen vertretenen Aufgabenbereich persönlich für die 
Durchführung der Beschlüsse des Komitees sowie für 
die Kontrolle ihrer Durchführung verantwortlich. Sie 
sind für ihre Tätigkeit als Mitglieder des Komitees dem 
Komitee verantwortlich und rechenschaftspflichtig.

" § 4
Struktur

(1) Für die Struktur des Komitees gilt der Struktur
plan, der der Bestätigung durch den Ministerrat be
darf. Der Stellenplan ist nach den geltenden gesetz
lichen Bestimmungen aufzustellen und zu bestätigen.

(2) Zur Unterstützung der-Arbeit besteht beim Komi
tee die Kommission für Sportbaulen.

§ 5
Leitung des Komitees

(1) Der Vorsitzende des Komitees leitet das Komitee 
gemäß § 6 Abs. 2 des Gesetzes vom 8. Dezember 1958 
über den Ministerrat der Deutschen Demokratischen 
Republik (GBl. I S. 865). Er ist für die gesamte Tätig
keit des Komitees gegenüber dem Ministerrat verant
wortlich und rechenschaftspflichtig.

(2) Der Vorsitzende leitet die Sitzungen des Komitees.

(3) Der Vorsitzende entscheidet auf der Grundlage 
altsprechender Beschlüsse über alle grundsätzlichen 
Fragen, welche den Arbeitsplan sowie den Struktur- 
und Stellenplan, den Arbeitsverteilungsplan und den 
Haushaltsplan betreffen. Er ist für die kaderpolitische 
Zusammensetzung verantwortlich und ernennt die lei
tenden Mitarbeiter der Organe und Einrichtungen des 
Komitees entsprechend den geltenden Bestimmungen.

<4V Der Vorsitzende erläßt auf der Grundlage von Be
schlüssen des Komitees die Statuten der dem Komitee 
unterstellten Einrichtungen.

(5) Der Vorsitzende bringt Vorlagen auf der Grund
lage von Beschlüssen des Komitees in den Ministerrat 
ein.

(6) Zur Durchführung der Beschlüsse des Komitees 
.erläßt der Vorsitzende Anordnungen.

(7) Der Vorsitzende verpflichtet für den Fall seiner 
Verhinderung einen Stellvertreter zur Führung der Ge
schäfte des Komitees nach Maßgabe dieses Statuts.

(8) Die Stellvertreter des Vorsitzenden vertreten den 
Vorsitzenden in ihrem Aufgabenbereich in allen Fra
gen, soweit die Entscheidung nicht dem Vorsitzenden 
Vorbehalten ist. Sie sind dem Vorsitzenden für die 
Durchführung der Aufgaben des Komitees in ihrem 
Aufgabenbereich verantwortlich und rechenschafts
pflichtig. Zu ihren Aufgaben gehören insb^ondere die 
Anleitung, Koordinierung und Kontrolle der Arbeit der 
ihnen unterstellten Abteilungen sowie der ihnen un
mittelbar unterstellten Institutionen des Komitees.

(9) Die Leiter der Abteilungen entscheiden in ihfem 
Aufgabenbereich in allen Fragen, soweit die Entschei
dung nicht übergeordneten Leitern Vorbehalten ist. Sie 
sind gegenüber den übergeordneten Leitern für die 
Durchführung ihrer Aufgaben verantwortlich. und 
rechenschaftspflichtig.

§ 6
Arbeitsweise

(1) Das Komitee erfüllt seine Aufgaben durch seine 
Beratungen und durch die Teilnahme seiner Mitglieder 
an der Vorbereitung, Durchführung und Kontrolle der 
Beschlüsse sowie durch die allseitige wissenschaftliche 
Begründung und Auswertung der Beschlüsse durch die 
Mitglieder in den von ihnen vertretenen Einrichtungen 
und in anderen Institutionen.

(2) Das Komitee wahrt und stärkt die Verantwortlich
keit der örtlichen Organe der Staatsmacht für die Ent
wicklung-der Körperkultur und des Sportes in ihrem 
Zus I änd i gkei tsberei ch.

(3) Bei der Lösung seiner Aufgaben hat sich das Ko
mitee auf die breite Mitwirkung der Sportlerinnen Und 
Sportler und aller Werktätigen zu stützen. Dabei ist 
vor allem eine enge Zusammenarbeit mit dem Deut
schen Tum- und Sportbund und mit der Gesellschaft 
für Sport und Technik herbeizuführen.

(4) Die Vorbereitungen aller Entscheidungen des Ko
mitees über grundsätzliche Fragen der Entwicklung des 
Sportes und der Sportwissenschaft haben in gründ
lichen Beratungen mit dem Wissenschaftlich-Metho
dischen Rat und in der Regel auf der Grundlage ein
gehender Beratungen mit erfahrenen Trainern, Sport
wissenschaftlern, Sportärzten und Sportfunktionären 
sowie mit den besten aktiven Sportlern zu erfolgen.

(5) Die Grundsätze für die Arbeitsweise der Mitarbei
ter des Komitees ergeben sich aus der Arbeitsordnung 
des Komitees und den gesetzlichen Bestimmungen.


